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6. Jahrgang. Nr. 19. S. Mai IS20

Schweizer-Schule
Wochenblatt der latholischen 5ch«lvereinig«ngen der Schweiz.

Ver ..pädagogischen Blätter" 27. Jahrgang.

sar die
Schriftleitung des Wochenblattes:
I. Troxler. Prof.. Luzern, Billenstr. 14

21.66 Telephon 21.66

Beilagen zur Schweizer-Schule:

Volksschule — Mittelschule
vie Lehrerin

Druck und Versand durch die Geschäftsstelle
Eberle â Nickenbach. Einsiedeln

Jnseratenanna'hme
durch die PublicitaS A -G., Luzern.

Jahresprei« Fr. 8.50 — bei der Post bestellt Fr. 8.70
sCheck IX 0,197) lAuSland Portozuschlag). Preis der 32 nun breiten Colonelzeile 25 Rp.

Inhalt: Kabale und — Erziehung! — Schweiz, kath. Erziehungsverein. — Himmelserscheinungen im
Monat Mai. — Rcisekarte. — Schulnachrichten. — Inserate,

Beilage: Volksschule Nr. S.

Kabale und — Erziehung!
(Schluß.) -

V.
am. Es gibt unverbesserliche Optimisten,

die. allen bittern Erfahrungen zum Trotz,
immer wieder ihre Rechtgläubigkeit bewei-
sen möchten, und zu jeder Torheit und zu
jedem Verbrechen, solange sie .nur" im
Worte oder in der Schrift begangen wer-
den, ein beruhigendes „Aber' setzen. Und
die Exegese dieses .Aber" sagt, daß es nicht
so schlimm gemeint sei und daß diese Theo-
rien nie in die Tat umgesetzt würden!
vi-. G. Wyneken hat allen diesen Schwäch-
lingen und Entnervten, die ihn in Mütter-
liche „Schutzhaft" genommen, ein Schnipp-
chen geschlagen und gezeigt, daß er es recht
gut versteht, Folgerungen zu ziehen und die
Augen offen hält bis zur äußersten.

Wie sein System, so sind auch seine
Mittel es durchzusetzen! Der blasse Neid
muß zugestehen, daß sie samt und sonders
„kors concours" sind! Der Glanzpunkt
seiner Propaganda war der berüchtigte „An-
fang", ein Organ, das für ewige Zeiten ein
Schanddenkmal niedrigster Jugendverführ-
ung darstellen wird. Wenn auch als Her-
ausgeber zwei Jugendliche angestellt wur-
den, so ist doch Or. G. Wyneken verant-
wortlich für das Verbrechen, das in diesem
Blatte an der Jugend begangen wurde.
Die unsagbaren Dinge, die hier geschahen,

zwangen sogar Wyneken sich scheinbar vom
„Anfang" zurückzuziehen, aber er tat es
offensichtlich nur höchst ungerne und schrieb
noch rasch eine vielsagende Entschuldigung
mit den Worten: „Indem die Jugend ihr
Denken und Wollen und vor allem ihre
Kritik an bestehenden Zuständen der Oeffent-
lichkeit unterbreite, erziehe sie sich selbst
zur Selbstkritik und zur höheren Ver-
antwortlichkeit. Daß die Jugend in
ihren mancherlei geistigen Nöten eine Mög-
lichkeit wolle, sich auszusprechen, sei ihr ein-
faches Menschenrecht, und ihr dabei zu hel-
fen, eine Pflicht der Ritterlichkeit." („M.-A.
Abendzeitung", Nr. 41,1914.) Ueber diesen
Satz sollte niemand staunen! Er ist nur
ein Glied jener Kette, die damals begann,
als Wyneken den Eltern die „sittliche
Bildung" absprach, und sie wegen „Un-
Vernunft, Feigheit und Trägheit" der er-
zieherischen Aufgabe unfähig erklärte, und
damit zum Abschluß kommt, daß die natür-
lichsten Berater der Jugendlichen in gei-
stigen Nöten, die Eltern und die bisherigen
Erzieher, hochnäsig und im Wahne einer
unsinnigen Psychologie ihrer Aufgabe und
Pflicht enthoben werden.

Dieses Wynekensche Organ nun hat den
Zweck, den jungen Schülern Gelegenheit zu
bieten zu freier Meinungsäußerung
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